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RS OGH 1954/7/14 1Ob537/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1954

Norm

ABGB §836 C

Rechtssatz

Einem mit der Verwaltung betrauten Miteigentümer kann, sofern nicht zwischen den Miteigentümern eine über die

bloße Erteilung der Verwaltungsvollmacht hinausgehende Vereinbarung getro8en worden ist, die

Verwaltungsvollmacht durch Widerruf Entzogen werden, ohne daß wichtige Gründe hiefür vorliegen müssen.
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